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Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
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Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 8 AL 900/98
Datum 14.09.2000

2. Instanz

Aktenzeichen L 10 AL 411/00
Datum 04.09.2003

3. Instanz

Datum -

I. Auf die Berufung der Beklagten werden das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg
vom 14.09.2000 aufgehoben und die Klagen abgewiesen.
II. Die KlÃ¤gerin hat den Beigeladenen die notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten
beider RechtszÃ¼ge zu erstatten; sonstige auÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu
erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist, ob die KlÃ¤gerin die Anwartschaftszeit fÃ¼r Arbeitslosengeld (Alg)
erfÃ¼llt hat und ihr Alg zu gewÃ¤hren ist.

Die am 1946 geborene KlÃ¤gerin gab bei einem BeratungsgesprÃ¤ch am
26.06.1996 gegenÃ¼ber der Beklagten an, bei der Beigeladenen (bfz) auf
Honorarbasis stundenweise als Dozentin beschÃ¤ftigt zu sein und eine feste Stelle
zu suchen. Am 05.05.1997 meldete sie sich "arbeitslos ohne Leistungen nach
freiberuflicher TÃ¤tigkeit". Da in Zukunft voraussichtlich keine Sprachkurse fÃ¼r
Aussiedler Ã¼ber das bfz angeboten wÃ¼rden, hÃ¤tte sie keine MÃ¶glichkeit fÃ¼r
eine freiberufliche TÃ¤tigkeit. Sie erkundigte sich nach FÃ¶rdermÃ¶glichkeiten. Bei
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der Beratung am 30.06.1998 wollte sie wieder als "arbeitslos ohne Leistung"
gefÃ¼hrt werden. HierÃ¼ber ist ihr am 20.07.1998 auf ihre Bitte hin folgende
Bescheinigung von der Beklagten erteilt worden: "Obengenannte hat bei meiner
Dienststelle am 20.07.1998 persÃ¶nlich vorgesprochen. Obengenannte ist
arbeitslos/arbeitssuchend seit 29.06.1998. Obengenannte war
arbeitslos/arbeitssuchend in der Zeit vom 10.11.1997 bis 20.04.1998 und
05.05.1997 bis 03.11.1997. Obengenannte steht/stand der Arbeitsvermittlung zur
VerfÃ¼gung. Bemerkungen: O.a. Person hat keinen Anspruch auf Leistungen."

Mit Schreiben vom 28.07.1998 legte die KlÃ¤gerin gegen diese Bescheinigung
Widerspruch ein. Sie habe bis zur KÃ¼ndigung zum 31.12.1996 als Sprachlehrerin
in einem versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis zur Beigeladenen
gestanden. Bis 31.12.1992 sei sie aufgrund befristeter VertrÃ¤ge als Referentin und
seither als Dozentin ohne schriftliche Vertragsabsprachen tÃ¤tig gewesen, wobei
Lehrinhalt, Arbeitszeit, -material, -gerÃ¤t und PrÃ¼fungsinhalt vorgegeben gewesen
seien, sie in die Arbeitsorganisation der Beigeladenen eingegliedert und deren
Weisung unterworfen gewesen sei. Sie habe fremdbestimmte und fremdnÃ¼tzige
Arbeit geleistet und kein Unternehmerrisiko getragen. Sie habe die
Anwartschaftszeit innerhalb der Rahmenfrist erfÃ¼llt und somit Anspruch auf Alg
und auf FÃ¶rderung der beruflichen Weiterbildung.

Mit Widerspruchsbescheid vom 03.09.1998 wurde der Widerspruch als unzulÃ¤ssig
verworfen. Bei der am 20.07.1998 erteilten Bescheinigung handele es sich nicht um
einen Verwaltungsakt, es fehle der Regelungscharakter. Das Widerspruchsschreiben
werde aber als Antrag auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung ausgelegt. Dazu
mÃ¶ge ein Antrag auf Alg von der KlÃ¤gerin ausgefÃ¼llt werden.

Die KlÃ¤gerin tat dies und legte ein Schreiben der Beigeladenen von 20.10.1998
vor, worin diese angibt, die KlÃ¤gerin sei als Referentin, nicht als Arbeitnehmerin
tÃ¤tig gewesen. Eine Arbeitsbescheinigung kÃ¶nne daher nicht ausgestellt werden.

Mit Bescheid vom 05.11.1998 und Widerspruchsbescheid vom 21.05.1999 lehnte
die Beklagte die GewÃ¤hrung von Alg ab. Die KlÃ¤gerin habe in der Rahmenfrist
vom 29.07.1995 bis 28.07.1998 nicht 12 Monate in einem
VersicherungspflichtverhÃ¤ltnis gestanden.

Gegen die Bescheinigung vom 20.07.1998 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 03.09.1998 sowie gegen den Bescheid vom
05.11.1998 idG des Widerspruchsbescheides vom 21.05.1999 hat die KlÃ¤gerin
jeweils Klage zum Sozialgericht NÃ¼rnberg (SG) erhoben, die Aufhebung dieser
Bescheide sowie die Verurteilung der Beklagten zur GewÃ¤hrung von Alg ab
17.02.1997 sowie zu MaÃ�nahmen zur FÃ¶rderung der beruflichen Weiterbildung
gemÃ¤Ã� Â§ 77 Abs.1 Nr.2 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) bzw. hilfsweise
begehrt, die Beklagte zu verpflichten, den Ã¶ffentlich-rechtlichen Anspruch gegen
den Arbeitgeber auf Erstellung einer Arbeitsbescheinigung gemÃ¤Ã� Â§ 312 SGB III
zur Erlangung einer Bescheinigung Ã¼ber Alg vom Arbeitsamt durchzusetzen.
Ã�ber ihr bisheriges Vorbringen hinaus hat die KlÃ¤gerin vorgetragen, sie sei von
der Beklagten nicht darÃ¼ber belehrt worden, dass ein bestimmtes
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Antragsverfahren einzuhalten sei.

Die Beigeladene bzw. die KlÃ¤gerin hat eine Aufstellung Ã¼ber die von der
KlÃ¤gerin jeweils geleisteten Arbeitsstunden bzw. monatlichen Arbeitstage (zu je 8
Arbeitsstunden) sowie ReferentenvertrÃ¤ge fÃ¼r die Zeit von Juni bis Juli 1991,
Dezember 1991 bis Januar 1992 und Januar bis Dezember 1992 und einen
Dienstvertrag Ã¼ber die Zeit vom 04.12.1990 bis 22.02.1991 vorgelegt. Auf den
Inhalt wird zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes Bezug genommen.

In der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 23.02.2000 hat die KlÃ¤gerin angegeben,
Honorarverhandlungen hÃ¤tten nicht stattgefunden, im Laufe der Zeit sei das
Honorar von 30,00 DM auf 32,00 DM pro Stunde gestiegen. Im Krankheitsfalle
hÃ¤tte sie keine Leistungen erhalten, aber auch keinen Ersatz stellen oder den der
Beigeladenen entstandenen Schaden ersetzen mÃ¼ssen. Bei anderen
MaÃ�nahmetrÃ¤gern habe sie sich nicht beworben bzw. unterrichtet.

Mit Urteil vom 14.09.2000 hat das SG die Beklagte verurteilt, Alg dem Grunde nach
ab 29.07.1998 zu zahlen. Die KlÃ¤gerin habe keine selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit
ausgeÃ¼bt, sie habe dem Weisungsrecht der Beigeladenen unterlegen und sei
keine eigenverantwortliche Unternehmerin gewesen. Insbesondere sei sie nicht
werbend auf dem Arbeitsmarkt aufgetreten. Nach den tatsÃ¤chlichen
VerhÃ¤ltnissen sei sie nach und nach in eine versicherungspflichtige
BeschÃ¤ftigung hineingeraten, die zumindest ab 1995 bestanden habe.

Die Beklagte hat hiergegen Berufung zum Bayer. LSG eingelegt und vorgetragen:
Die Voraussetzungen zur GewÃ¤hrung von Alg lÃ¤gen mangels
versicherungspflichten BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses innerhalb der Rahmenfrist
nicht vor. Die Weisungsgebundenheit der KlÃ¤gerin ginge nicht Ã¼ber das sich aus
SachzwÃ¤ngen hinsichtlich Zeit, Dauer und Unterrichtsinhalt ergebende notwendige
MaÃ� hinaus. Sie sei als "freie Mitarbeiterin" bezeichnet worden. Eine
Mindeststundenzahl und -vergÃ¼tung sei nicht festgelegt worden und sie habe â��
wie sich aus der Auflistung der sehr unterschiedlichen monatlichen Arbeitsstunden
ergebe â�� kein gleichbleibendes monatliches Einkommen erzielt, vielmehr ein
Unternehmerrisiko getragen. Auch seien â�� soweit VertrÃ¤ge vorlagen â�� fÃ¼r
die jeweiligen LehrgÃ¤nge immer ReferentenvertrÃ¤ge geschlossen worden,
anfangs schriftlich, spÃ¤ter mÃ¼ndlich. Es bestehe kein Anlass fÃ¼r die Annahme,
dass es dabei zu anderen mÃ¼ndlichen Vertragsinhalten gekommen sei. Die
ReferentenvertrÃ¤ge fÃ¼hrten entgegen dem vorangegangenen Dienstvertrag
nicht zu einer Einbindung der KlÃ¤gerin in den Betriebsablauf der Beigeladenen;
arbeitnehmertypische Aufgaben seien von ihr nicht zu leisten gewesen. Auch die
HÃ¶he des Honorars spreche im Gegensatz zur GehaltshÃ¶he im Rahmen des
Dienstvertrages fÃ¼r eine selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit.

Die Beklagte beantragt, das Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt die AusfÃ¼hrungen des SG fÃ¼r zutreffend. Die Bezeichnung als "freie

                               3 / 8



 

Mitarbeiterin" durch die Vertragsparteien habe keine rechtliche Bedeutung. Es sei
im Ã�brigen auf die tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse abzustellen. Der Lehrinhalt sei
durch die Beigeladene vorgegeben worden (z.B. durch die "Information fÃ¼r
Deutschlehrer" des bfz W. zum QualitÃ¤tserlass des Arbeitsamtes).

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf die beigezogenen Verwaltungsakten der
Beklagten sowie die Gerichtsakten erster und zweiter Instanz Bezug genommen.

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung
einverstanden erklÃ¤rt (Â§ 124 Abs.2 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG).

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 144, 151
SGG) und auch begrÃ¼ndet. Das Urteil des SG vom 14.09.2000 ist aufzuheben und
die Klagen gegen die Bescheinigung vom 20.07.1998 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 03.09.1998 sowie gegen den Bescheid vom
05.11.1998 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 21.05.1999 sind
abzuweisen.

Zu Recht hat die Beklagte den Widerspruch gegen die am 20.07.1998 erteilte
Bescheinigung als unzulÃ¤ssig verworfen. Bei dieser Bescheinigung handelte es sich
nicht um einen Verwaltungsakt im Sinne des Â§ 31 Satz 1 Zehntes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB X). Hiernach ist ein Verwaltungsakt jede VerfÃ¼gung,
Entscheidung oder andere hoheitliche MaÃ�nahme, die eine BehÃ¶rde zur Regelung
eines Einzelfalles auf dem Gebiet des Ã¶ffentlichen Rechts trifft und die auf
unmittelbare Rechtswirkung nach auÃ�en gerichtet ist. Vorliegend fehlt es am
Regelungscharakter. Eine Regelung liegt vor, wenn die BehÃ¶rde eine potenziell
verbindliche Rechtsfolge gesetzt hat, d.h. durch die MaÃ�nahme ohne weiteren
Umsetzungsakt Recht begrÃ¼ndet, geÃ¤ndert, aufgehoben oder verbindlich
festgestellt hat oder die BegrÃ¼ndung, Ã�nderung, Aufhebung oder verbindliche
Feststellung solcher Rechte abgelehnt hat. Eine Regelung setzt voraus, dass die
BehÃ¶rde auch den Willen hat, verbindlich festzulegen, was fÃ¼r den Einzelnen
rechtens sein soll. Dies kennzeichnet den Verwaltungsakt als verwaltungsrechtliche
WillenserklÃ¤rung (vgl. von Wulffen/Engelmann, SGB X, 4. Auflage, Â§ 31 RNr.24).
Die Qualifizierung von Verwaltungshandeln als Verwaltungsakt richtet sich dabei
nicht danach, von welcher Vorstellung die BehÃ¶rde ausgegangen ist. MaÃ�geblich
ist vielmehr in Anwendung der fÃ¼r die Auslegung von WillenserklÃ¤rungen
maÃ�geblichen GrundsÃ¤tze (Â§Â§ 133, 157 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch) der
objektive Sinngehalt ihrer ErklÃ¤rung, d.h., wie der EmpfÃ¤nger die ErklÃ¤rung bei
verstÃ¤ndiger WÃ¼rdigung nach den UmstÃ¤nden des Einzelfalles objektiv
verstehen musste (vgl. von Wulffen a.a.O. RNr.26).

Mit der Bescheinigung vom 20.07.1998 sollte lediglich â�� auf Wunsch der
KlÃ¤gerin â�� das Bestehen einer Zustandes von der Beklagten "bescheinigt"
werden. Dieser Zustand (arbeitssuchend, ohne Anspruch auf Leistung) wurde nicht
im Rahmen der Erteilung eines Bescheides geprÃ¼ft, sondern es wurde nur
angegeben, dass die KlÃ¤gerin Arbeit suche und keinen Anspruch auf Leistungen
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habe. Nachdem sich die KlÃ¤gerin in den vorangegangenen Beratungen (z.B.
05.05.1997, 30.06.1998) jeweils arbeitslos gemeldet, aber keine Leistungen
beantragt hatte, war diese Bescheinigung inhaltlich zutreffend. Auch aus Sicht der
KlÃ¤gerin als EmpfÃ¤ngerin der Bescheinigung handelte es sich nicht um einen
Verwaltungsakt. Es werden nÃ¤mlich lediglich von ihr gewÃ¼nschte Tatsachen
bescheinigt (Arbeitslosmeldung; kein Bezug von Leistungen). Eine Regelung in Form
einer hieraus zu schlieÃ�enden Rechtsfolge findet sich in dieser Bescheinigung
eindeutig nicht. Mangels Vorliegens eines Verwaltungsaktes ist somit ein
Widerspruch nicht zulÃ¤ssig. Den dennoch eingelegten Widerspruch der KlÃ¤gerin
hat die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 03.09.1998 damit zutreffend als
unzulÃ¤ssig verworfen.

Zu Recht hat die Beklagte auch den Antrag vom 29.07.1998 auf Zahlung von Alg
abgelehnt. GemÃ¤Ã� Â§ 117 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) â�� anwendbar
auf AnsprÃ¼che ab 01.01.1998, AnsprÃ¼che fÃ¼r die Zeit vorher werden von der
KlÃ¤gerin nicht mehr geltend gemacht; Berufung hat sie nicht eingelegt â�� hat
Anspruch auf Alg, wer arbeitslos ist, sich beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet und
die Anwartschaftszeit erfÃ¼llt hat. Die Anwartschaftszeit hat ua erfÃ¼llt, wer in der
Rahmenfrist mindestens 12 Monate in einem VersicherungspflichtverhÃ¤ltnis
gestanden hat (Â§ 123 Satz 1 Nr.1 SGB III). In einem VersicherungspflichtverhÃ¤ltnis
stehen Personen, die als BeschÃ¤ftigte oder aus sonstigen GrÃ¼nden
versicherungspflichtig sind (Â§ 24 Abs.1 SGB III). Versicherungspflichtig sind
Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung beschÃ¤ftigt
(versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung) sind (Â§ 25 Abs.1 Satz 1 SGB III).
Anhaltspunkte fÃ¼r die BeschÃ¤ftigung sind eine TÃ¤tigkeit nach Weisungen und
eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers (Â§ 7 Abs.1
Viertes Buch Sozialgesetzbuch â�� SGB IV ).

Die AbhÃ¤ngigkeit des Arbeitnehmers findet ihren Ausdruck vor allem in seiner
organisatorischen, nicht notwendig rÃ¤umlichen Eingliederung in einen fremden
Betrieb. HierfÃ¼r ist entscheidend, ob der BeschÃ¤ftigte fremdbestimmte
TÃ¤tigkeiten als dienendes Mitglied einer Betriebsorganisation persÃ¶nlich
verrichtet oder ob er im Mittelpunkt eines eigenen Betriebes steht. Einer
Eingliederung in den Betrieb kann die MÃ¶glichkeit, Ã¼ber die Arbeitszeit und
Arbeitskraft, insbesondere durch das Ablehnen einzelner AuftrÃ¤ge, frei zu
verfÃ¼gen, entgegenstehen. Dem gegenÃ¼ber kann das Fehlen einer eigenen
BetriebsstÃ¤tte fÃ¼r eine Eingliederung in den Betrieb des Arbeitgebers sprechen.
Das Merkmal der organisatorischen Eingliederung begrÃ¼ndet hÃ¤ufig gerade bei
Diensten hÃ¶herer Art allein die Annahme einer abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigung. Das
Weisungsrecht des Arbeitgebers hinsichtlich Zeit, Dauer, Ort und Art der Arbeit ist
ein weiteres wesentliches Merkmal fÃ¼r das Vorliegen einer persÃ¶nlichen
AbhÃ¤ngigkeit. Dem Direktionsrecht des Arbeitgebers entspricht die
Weisungsgebundenheit des zur Arbeitsleistung Verpflichteten, der die AusfÃ¼hrung
seiner TÃ¤tigkeit im Wesentlichen nicht selbst bestimmen kann und der
Ã�berwachung und Kontrolle unterliegt. Allerdings kann â�� gerade bei Diensten
hÃ¶herer Art â�� das Weisungsrecht eingeschrÃ¤nkt und zur "funktionsgerechten
Teilhabe am Arbeitsprozess verfeinert" sein. Das Fehlen eines Unternehmerrisikos
kennzeichnet die abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung, fÃ¼r die das Entgelt grundsÃ¤tzlich
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nicht erfolgsabhÃ¤ngig zu zahlen ist. Dabei ist fÃ¼r das Vorliegen eines
Unternehmerrisikos der Einsatz sachlicher Mittel nicht erforderlich, sondern eine
Ungewissheit hinsichtlich des Erfolges der eingesetzten Arbeitskraft reicht aus (vgl.
zum Ganzen LSG Rheinland-Pfalz Urteil vom 19.09.2002 â�� L 5 Kr 8/02 â�� HVBG-
Info 2003, 441 m.w.N.). Ob eine TÃ¤tigkeit abhÃ¤ngig oder selbststÃ¤ndig
verrichtet wird, entscheidet sich letztlich danach, welche Merkmale Ã¼berwiegen.
Alle UmstÃ¤nde des Falles sind zu berÃ¼cksichtigen. Hierbei ist auch die
vertragliche Ausgestaltung des VerhÃ¤ltnisses zu beachten. Weicht diese jedoch
von den tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen ab, haben letztere ausschlaggebende
Bedeutung. LÃ¤sst sich allerdings weder anhand der tatsÃ¤chlichen Ausgestaltung
einer BerufstÃ¤tigkeit noch unter BerÃ¼cksichtigung des im Vertrag zum Ausdruck
gekommenen Willens der Vertragspartner feststellen, ob es sich um eine
abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung oder um eine selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit handelt, kann
das bisherige Berufsleben als Indiz dafÃ¼r dienen, was nach dem Willen der
Vertragspartner gewollt war (vgl. hierzu st. Rspr.; BSG SozR 2200 Â§ 1227 Nr.19
m.w.N.).

Die KlÃ¤gerin steht als Deutschlehrerin fÃ¼r Aussiedler nicht in einem abhÃ¤ngigen
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis bei der Beigeladenen. Zwar kann allein durch die
Bezeichnung einer TÃ¤tigkeit als die eines "freien Mitarbeiters" nicht Ã¼ber die
Frage der Versicherungspflicht durch die Beteiligten verfÃ¼gt werden (vgl. hierzu
BSG SozR 2200 Â§ 165 Nr.61) und die Annahme eines abhÃ¤ngigen
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses bei einer Lehrbeauftragten kann nicht damit
begrÃ¼ndet werden, dass sie hinsichtlich Zeit, Ort und Ã¤uÃ�eren Rahmen ihrer
TÃ¤tigkeit bestimmten Bindungen der Beigeladenen unterliegt, denn abgesehen
davon, dass der Lehrbetrieb der Beigeladenen nur dann durchfÃ¼hrbar ist, wenn
die vielfÃ¤ltigen Veranstaltungen in einem Gesamtplan rÃ¤umlich und zeitlich
aufeinander abgestimmt werden, so schlieÃ�t die Vorgabe bestimmter allgemeiner
Ã¤uÃ�erer UmstÃ¤nde einer TÃ¤tigkeit ihre SelbststÃ¤ndigkeit grundsÃ¤tzlich nicht
aus (vgl. hierzu BSG SozR 2200 Â§ 165 Nr.61).

Nach Angaben der KlÃ¤gerin habe sie ein Honorar pro Arbeitsstunde in HÃ¶he von
zuletzt 32,00 DM erhalten, eine VergÃ¼tung im Krankheitsfalle erhielt sie nicht. Sie
hatte somit ein Unternehmerrisiko in der Weise zu tragen, dass sie lediglich fÃ¼r
tatsÃ¤chlich geleistete Unterrichtsstunden bezahlt wurde. Dabei war die Verteilung
der Unterrichtsstunden â�� wie sich auf der Ã¼bersandten Stundenbescheinigung
von 1990 bis 1996 ergab â�� sehr unterschiedlich. Es kann somit nicht von einem
Anspruch auf ein gewisses Mindesteinkommen ausgegangen werden. Auch wenn
Unterrichtsmaterial und -ziel ihrer TÃ¤tigkeit vorgegeben waren, so blieb die
KlÃ¤gerin frei in der Gestaltung ihres Unterrichts und in der Art und Weise, wie sie
die vorgegebenen Ziele erreichen wollte. Die von der KlÃ¤gerin Ã¼bersandte
Information fÃ¼r Deutschlehrer des bfz W. enthÃ¤lt im Wesentlichen allein
organisatorische Hinweise und Anforderungen, die hauptsÃ¤chlich auch der
Ã�berwachung der Lernenden dienen sollen. Lehrinhalte selbst wurden durch diese
Information nicht festgelegt. Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass die KlÃ¤gerin weitere
Nebenpflichten im Rahmen des Schulbetriebes Ã¼bernommen hatte und somit in
den Schulbetrieb eingegliedert worden sei, bestehen nicht (vgl. hierzu BSG SozR
2200 Â§ 165 Nr.61; LSG Rheinland-Pfalz a.a.O.).
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Nach alledem spricht weder die Vorgabe von Arbeitsort, -zeit, Unterrichtsmaterial
und Lerninhalten fÃ¼r eine abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung der KlÃ¤gerin (vgl. zum
Ganzen auch die Hinweise in Niesel/Brand SGB III, 2. Auflage, Â§ 25 RNr 30 m.w.N.
aus der Rechtsprechung zur DozententÃ¤tigkeit).

Aus der Tatsache, dass keine schriftlichen VertrÃ¤ge seit Ende 1992 mit der
KlÃ¤gerin mehr geschlossen worden sind und daher auf die gesetzliche Regelung
zurÃ¼ckzugreifen sei â�� so die KlÃ¤gerin -, kann nicht auf eine abhÃ¤ngige
BeschÃ¤ftigung geschlossen werden. Vielmehr ist hier davon auszugehen, dass die
zuletzt geschlossenen schriftlichen VertrÃ¤ge Grundlage der weiteren TÃ¤tigkeit
der KlÃ¤gerin sein sollten, was sich auch anhand des Stundenlohnes nachvollziehen
lÃ¤sst. Zuletzt waren schriftliche ReferentenvertrÃ¤ge geschlossen worden (Juni
1992 bis Dezember 1992), die im Gegensatz zu dem vorangegangenen
Dienstvertrag unstreitig eine selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit zum Inhalt hatten. Diese
bisherige BerufstÃ¤tigkeit kann nÃ¤mlich ein Indiz fÃ¼r das von den
Vertragsparteien Gewollte sein. LÃ¤sst sich weder anhand der tatsÃ¤chlichen
Ausgestaltung einer BerufstÃ¤tigkeit noch unter BerÃ¼cksichtigung des im Vertrag
zum Ausdruck gekommenen Willens der Vertragspartner feststellen, ob es sich um
eine abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung oder um eine selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit handelt,
kann das bisherige Berufsleben als Indiz dafÃ¼r dienen, was nach dem Willen der
Vertragspartner gewollt war (vgl. BSG 2200 Â§ 1227 RVO Nr.19). Aus dem
bisherigen Berufsleben ergibt sich, dass zuletzt ReferentenvertrÃ¤ge im Rahmen
einer selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit geschlossen worden sind. Diese beinhalteten eine
VergÃ¼tung fÃ¼r tatsÃ¤chlich durchgefÃ¼hrte Unterrichtsstunden in HÃ¶he von
32,00 DM, Steuern und Abgaben sollten von der freien Mitarbeiterin selbst zu
entrichten sein. Sollten Unterrichtseinheiten, aus welchen GrÃ¼nden auch immer,
nicht anfallen, nicht abgehalten werden, ausfallen oder wegfallen, stÃ¼nde der
freien Mitarbeiterin weder ein Honoraranspruch noch eine AusfallentschÃ¤digung
zu. Die Ã¼bertragenen AuftrÃ¤ge sollten von der freien Mitarbeiterin in Eigenregie
und auf eigene Verantwortung abgewickelt werden. MÃ¶glicherweise vorgegebene
LehrplÃ¤ne sollten berÃ¼cksichtigt werden und der Unterricht sollte nach dem
neuesten Stand des Fachwissens und der PÃ¤dagogik unter BerÃ¼cksichtigung von
Wissenschaft und Forschung durchgefÃ¼hrt werden. Eventuelle Bedingungen eines
Auftraggebers fÃ¼r Kurse sollten eingehalten werden. Innerhalb dieser
BeschrÃ¤nkung aber sollten die freie Mitarbeiterin den Unterricht methodisch und
didaktisch zweckmÃ¤Ã�ig und nach freiem Ermessen gestalten kÃ¶nnen. Eine
Ã�nderung durch eventuelle mÃ¼ndliche Absprachen gegenÃ¼ber dem zuletzt
geschlossenen schriftlichen Referentenvertrag ist nirgends erkennbar; hierfÃ¼r
finden sich keinerlei Anhaltspunkte.

Allein die Tatsache, dass die KlÃ¤gerin nicht werbend am Bildungsmarkt
aufgetreten ist, kann nicht zur Ablehnung einer selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit
fÃ¼hren, denn es bleibt der KlÃ¤gerin Ã¼berlassen, ob ihr die vom bfz erteilten
LehrauftrÃ¤ge genÃ¼gen oder ob sie weitere LehrauftrÃ¤ge annehmen will. Gerade
dies ist auch Ausdruck einer selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit. Die KlÃ¤gerin ist nicht in
ein VersicherungspflichtverhÃ¤ltnis "hineingeraten".

Nach alledem ist die KlÃ¤gerin selbststÃ¤ndig tÃ¤tig geworden und hat keine
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versicherungspflichtige TÃ¤tigkeit ausgeÃ¼bt. Anwartschaftszeiten hat sie daher
nicht zurÃ¼ckgelegt und deshalb auch keinen Anspruch auf Alg.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde, die Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG zuzulassen, liegen
nicht vor.

Erstellt am: 08.12.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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